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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

In der Sommersession 2020 beriet der Nationalrat als Zweitrat die Vorlage zur
Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und
organisierte Kriminalität, die auch die Genehmigung des Europarats-Übereinkommens
über die Terrorismusprävention und dessen Zusatzprotokolls beinhaltete. Während die
vorberatende SiK-NR die Stossrichtung des Geschäfts mehrheitlich unterstützte, wie
deren Sprecher Mauro Tuena (svp, ZH) dem Ratsplenum bekannt gab, beantragte eine
Minderheit Schlatter (gp, ZH) die Rückweisung an den Bundesrat, weil sie eine klare
Definition von terroristischen Organisationen vermisste und diese nicht der
Rechtsprechung überlassen wollte. Welche Organisation terroristisch sei, sei keine
juristische, sondern eine politische Entscheidung, begründete die Grüne Nationalrätin
ihren Antrag. Zudem forderte sie, dass sich die Strafrechtsverschärfung darauf
beschränken müsse, was das internationale Abkommen zwingend verlange. Votantinnen
und Votanten gegen die Rückweisung wandten ein, es gebe keine allgemeingültige,
globale Definition von Terrorismus, auf die man sich stützen könnte, und betonten das
Vertrauen in die Schweizer Justizbehörden. So einig wie die Fraktionen der SP und der
Grünen die Rückweisung unterstützen, stellten sich jene der GLP, der Mitteparteien,
der FDP und der SVP dagegen, sodass der Antrag mit 127 zu 67 Stimmen deutlich
abgelehnt wurde.
In der Detailberatung wandte sich die grosse Kammer in einem ersten Block den
Änderungen im Nachrichtendienstgesetz zu und erörterte die Frage, unter welchen
Voraussetzungen der Bundesrat eine Organisation, die die innere oder äussere
Sicherheit der Schweiz bedroht, verbieten können soll. Eine Minderheit Addor (svp, VS)
blieb mit der Forderung, dass der Bundesrat dies im Sinne von mehr Sicherheit und
Souveränität allein entscheiden können müsse, erfolglos. Die Mehrheit blieb beim
Entwurf des Bundesrates, demgemäss sich ein Verbot auf einen Verbots- oder
Sanktionsbeschluss der UNO gegen die fragliche Gruppierung stützen muss. Diese
Bedingung sei wichtig für die Neutralität der Schweiz, erläuterte Bundesrätin Karin
Keller-Sutter, weil sonst andere Staaten die Schweiz politisch oder diplomatisch unter
Druck setzen könnten, eine bestimmte Organisation zu verbieten.
Im zweiten Block widmete sich der Nationalrat den Anpassungen im Strafrecht. Der mit
sechs Minderheitsanträgen meistdiskutierte Artikel 260ter StGB definiert den
Tatbestand der Beteiligung an und Unterstützung einer kriminellen bzw. terroristischen
Organisation und legt das einschlägige Strafmass fest. Die Kommissionsmehrheit wich
mit ihrem Vorschlag insofern von der ständerätlichen Fassung ab, als sie humanitäre
Dienste einer unparteiischen humanitären Organisation wie dem IKRK explizit von der
Strafbarkeit ausschliessen wollte. Dieser Vorschlag setzte sich deutlich gegen alle
Minderheitsanträge durch, sowohl jene, die diese Ausnahmebestimmung für
humanitäre Organisationen einerseits als überflüssig oder andererseits mit der
Nennung des IKRK als zu eng gefasst in Frage stellten, als auch jene, die den
Strafrahmen insgesamt verkleinern, den Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
nicht als Terrorismus klassifizieren, die zusätzliche Bestrafung für weitere im Rahmen
einer Organisation begangene Straftaten explizit machen oder die Definition
terroristischer Organisationen ganz streichen wollten. Der zweite grosse Streitpunkt der
Vorlage lag im neuen Art. 260sexies StGB, der die Anwerbung und Ausbildung sowie das
Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat unter Strafe stellt. Eine Minderheit
Seiler Graf (sp, ZH) wollte den ganzen Artikel streichen, weil sie diese Vorverlagerung
der Strafbarkeit als rechtsstaatlich problematisch ansah. Man befinde sich hier
«definitiv im Gesinnungsstrafrecht», urteilte die Antragstellerin. Terroristen liessen
sich kaum durch eine Strafandrohung abschrecken; Prävention und
Ursachenbekämpfung – etwa gestützt auf den Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung
und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus – wären an dieser
Stelle zielführender als repressive Massnahmen, schloss sie. Im Gegensatz dazu
bezeichnete Justizministerin Keller-Sutter den umstrittenen Artikel als «de[n]
zentrale[n] Pfeiler des Europaratsübereinkommens» und dessen Streichung als
«empfindlich[e] Schwächung des Strafrechts». Gegen die bis auf eine Ausnahme
(Philipp-Matthias Bregy, cvp/VS) geschlossen stimmenden Fraktionen der bürgerlichen
Parteien sowie der Grünliberalen blieb das links-grüne Lager schliesslich chancenlos.
Der dritte und letzte Block betraf die Änderungen im Rechtshilfegesetz. Auch hier
folgte der Nationalrat in allen Punkten seiner Kommissionsmehrheit und lehnte drei

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2020
KARIN FRICK
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Minderheitsanträge Roth (sp, SO) hochkant ab, die internationale Rechtshilfe bei
Steuerhinterziehung zulassen, die Voraussetzungen für die vorzeitige Übermittlung von
Informationen und Beweismitteln an ausländische Ermittlungsbehörden (sog.
dynamische Rechtshilfe) erhöhen und grenzüberschreitende Ermittlungsgruppen der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft unterstellen wollten. Bei den
Bedingungen für die dynamische Rechtshilfe kehrte der Nationalrat diskussionslos zu
den lockereren Voraussetzungen des Bundesrats zurück, anstatt sich der vom Ständerat
beschlossenen Verschärfung anzuschliessen.
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die gegenüber dem Ständerat in
zwei Punkten veränderte Vorlage mit 127 zu 54 Stimmen bei 13 Enthaltungen an. Die
Fraktionen der SP und der Grünen machten damit ihre bereits in der Eintretensdebatte
geäusserte Drohung wahr, dem Entwurf ihre Zustimmung zu verweigern, sollten die
Tatbestände des Anwerbens, Ausbildens und Reisens im Hinblick auf einen Terrorakt im
Strafgesetzbuch festgeschrieben werden. Stillschweigend schrieb der Nationalrat
zudem die beiden Motionen 14.4187 für die Ratifizierung des Europaratseinkommens
zur Terrorismusverhütung und 15.3008 für wirksamere Strafbestimmungen zur
Verfolgung der organisierten Kriminalität ab. 1

Öffentliche Ordnung

Das Übereinkommen des Europarats über einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit,
Schutz und Dienstleistungen bei Fussballspielen und anderen Sportveranstaltungen ist
die vollständig überarbeitete Weiterentwicklung des «Europäischen Übereinkommens
über Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen von Zuschauern bei Sportanlässen,
insbesondere bei Fussballspielen» von 1985, dem die Schweiz 1990 beigetreten war.
Zusätzlich zu den Sicherheits- und Schutzmassnahmen des alten Vertrags enthält das
neue Abkommen einen präventiven Dienstleistungsansatz: Friedliche Fans,
Anwohnerinnen und Anwohner sowie Passantinnen und Passanten sollen von den
Sicherheits- und Schutzmassnahmen so wenig wie möglich betroffen sein. Zentral dafür
ist die umfassende Zusammenarbeit zwischen Behörden, Sportorganisationen,
Fanorganisationen und Transportunternehmen. Der Bundesrat bezeichnete das
Übereinkommen in seiner Botschaft, mit der er es dem Parlament zur Genehmigung
vorlegte, als wichtigen Schritt zur Aktualisierung und Vereinheitlichung der nationalen
Regeln unter Berücksichtigung von internationaler Good Practice. Eine Anpassung des
schweizerischen Rechts sei nicht vonnöten, um den Erfordernissen des Vertrags
nachzukommen.
Mit Ausnahme der SVP, die einen Nichteintretensantrag stellte, sprachen sich im
Nationalrat alle Fraktionen für die Ratifizierung des Abkommens aus. Es sei für die
Schweiz mit keinerlei Kosten verbunden, verbessere die internationale Zusammenarbeit
und könne bestenfalls sogar verhindern, dass ausländische Hooligans an
Sportveranstaltungen in der Schweiz teilnehmen, wenn die übrigen Vertragsstaaten von
der Möglichkeit Gebrauch machen, Hooligans ihrerseits mit Ausreisesperren zu
belegen, so der Grundtenor der Wortmeldungen. Die SVP stand mit ihrer Forderung,
diesem «Stück Papier, das unter dem Strich nichts bringt», wie Fraktionssprecher
Mauro Tuena (svp, ZH) das Übereinkommen bezeichnete, «eine Abfuhr zu erteilen», auf
verlorenem Posten. Mit 125 zu 56 Stimmen und 3 Enthaltungen – alle Gegenstimmen
und Enthaltungen aus der SVP-Fraktion – stimmte die grosse Kammer in der
Frühjahrssession 2019 dem Abkommen zu. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.2019
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

In der Sommersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT). In der
langen Eintretensdebatte wurden die grundsätzlichen Fragen erörtert, ob die
vorgesehenen Massnahmen mit den Menschenrechten vereinbar seien und ob es sie
überhaupt brauche. Während die Fraktionen der Grünliberalen, der Grünen und der
Sozialdemokraten beide Fragen entschieden verneinten, zeigte sich die bürgerliche
Ratsseite sowohl von der Notwendigkeit als auch von der Völkerrechtskonformität des
Gesetzes vollkommen überzeugt. GLP-Nationalrätin Katja Christ (glp, BS) beantragte
Nichteintreten, weil die Gesetzesvorlage die Schweiz nicht sicherer mache, sondern
den Rechtsstaat untergrabe. «Rund achtzig Nichtregierungsorganisationen sowie
namhafte Straf- und Völkerrechtler» seien sich darin einig, dass mit den geplanten
Massnahmen «eine Grenze überschritten» werde, nahm Christ auf die mediale
Diskussion im Vorfeld der Ratsdebatte Bezug und warnte pathetisch: «Die Freiheit
stirbt mit Sicherheit». Ins gleiche Horn blies Grünen-Vertreterin Marionna Schlatter (gp,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK
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ZH), die das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen wollte. Sie forderte, die unklare
Definition des Gefährders müsse überarbeitet werden, «denn weder Sie noch sonst
jemand kann das Gegenteil beweisen, wenn ihr oder ihm vorgeworfen wird, potenziell
gefährlich zu sein.» Gerade die Grundrechte seien «unser stärkstes Schutzschild» im
Kampf gegen den Terrorismus und sie hoffe deshalb, dass die öffentliche Kritik der
Menschenrechtsbeauftragten des Europarats sowie der UNO-Sonderberichterstatter
«in diesem Saal etwas bewegt» habe. Dasselbe postulierte die Sozialdemokratin
Franziska Roth (sp, SO), die ebenfalls einen Rückweisungsantrag stellte. Das Gesetz
gefährde «das, was wir eigentlich vor Terrorismus schützen wollen, und das ist, gelinde
gesagt, Stumpfsinn», polterte sie. Der Bundesrat müsse die vorgeschlagenen
Massnahmen – insbesondere jene, die Kinder und Jugendliche betreffen, was «der
Schweiz nicht würdig» sei – deshalb auf Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung und
mit dem Völkerrecht sowie auf ihre Notwendigkeit prüfen und einen Mitbericht der RK-
NR einfordern. Kommissionssprecher Mauro Tuena (svp, ZH) plädierte dagegen für
Eintreten und gegen die Rückweisungen, denn die Verschärfungen seien angesichts der
terroristischen Bedrohungslage dringend notwendig. «Mit diesen Präventivmassnahmen
können Menschenleben gerettet werden», appellierte er an das Ratsplenum. SVP-
Fraktionssprecher Jean-Luc Addor (svp, VS) erklärte, die Schweiz befinde sich
gegenüber dem Terrorismus in einer «Situation der legitimen Selbstverteidigung» und
dass Kinder von Terrorgruppen benutzt würden, sei «eine traurige Realität». Dass
internationale Menschenrechtsinstitutionen die Schweiz öffentlich kritisiert hatten,
oder in seinen Worten sich «mit mindestens zweifelhafter Legitimität» für
«berechtigt» gehalten hätten, den Volksvertretern eines souveränen Staats «eine
Predigt zu halten» und ihnen zu «erklären», was sie tun dürften und was nicht,
bezeichnete er indes als «einigermassen originell». FDP-Sprecher Rocco Cattaneo (fdp,
TI) hob hervor, dass mit diesem Gesetz die kantonalen und kommunalen Polizeikorps
«endlich» die Möglichkeit erhielten, schnell zu reagieren. Alois Gmür (cvp, SZ) legte die
Position der Mitte-Fraktion so dar, dass es eben «gewisse Opfer» brauche, «wenn man
tatsächlich mehr Sicherheit will», worauf ihm SP-Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH) die
rhetorische Frage stellte, ob es dann nicht am sinnvollsten wäre, «dass man alle Männer
von 15 bis 50 Jahren präventiv unter Hausarrest stellen würde, um die Anzahl der
Delikte gegen Leib und Leben auf nahezu null zu reduzieren». Mit vielen Fragen
konfrontiert wurde auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die in ihrem Votum die
Notwendigkeit der Vorlage betonte und mehrfach bekräftigte, der Bundesrat habe die
Grundrechtsfragen «vertieft und sorgfältig geprüft». Die international geäusserten
Bedenken teile sie nicht und erachte sie als «unbegründet», erläuterte sie. Es handle
sich dabei um «eine politische Stellungnahme», die aber «rechtlich nicht sehr präzis»
und eher «Ausdruck einer allgemeinen Sorge» gewesen sei.
Nach einem langen, veritablen Schlagabtausch zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager trat der Nationalrat schliesslich mit 107 zu 84 Stimmen bei einer
Enthaltung auf das Geschäft ein. Die beiden Rückweisungsanträge wurden mit 85 zu 106
Stimmen (1 Enthaltung) respektive 85 zu 105 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt. Es
standen sich dabei das links-grün-grünliberale und das bürgerliche Lager jeweils
geschlossen gegenüber. In der Detailberatung brachte das links-grüne Lager etliche
Minderheitsanträge zur Abschwächung der Vorlage ein, die allesamt scheiterten.
Ebenso erfolglos blieb der einzige Änderungsantrag der Kommissionsmehrheit, die
einen neuen Artikel zur sogenannten gesicherten Unterbringung von Gefährdern (GUG)
einbringen wollte. Mit diesem Artikel könnten «klar Leben gerettet werden»,
argumentierte Kommissionssprecher Tuena, während die Kommissionsminderheit um
Beat Flach (glp, AG) betonte, diese Massnahme sei nicht EMRK-konform. Auch nach
Ansicht des Bundesrates gehe eine solche Präventivhaft – im Gegensatz zum Hausarrest
als ultima ratio – «tatsächlich zu weit», weshalb der Bundesrat trotz Bitten der Kantone
ausdrücklich auf die GUG verzichtet habe, wie die Justizministerin ausführte. Mit 113 zu
78 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte der Nationalrat der Minderheit und lehnte die
Präventivhaft ab – dies, weil sich hier zusätzlich zur links-grünen Ratsseite auch die
grosse Mehrheit der FDP-Fraktion sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion zum Nein-
Lager gesellten. Somit nahm die grosse Kammer die inhaltlich unveränderte Vorlage – es
wurden jedoch einige redaktionelle Anpassungen vorgenommen – in der
Gesamtabstimmung mit 111 zu 86 Stimmen ohne Enthaltungen an. Abgelehnt hatten das
Gesetz die geschlossenen Fraktionen der SP, der Grünen und der Grünliberalen sowie
SVP-Nationalrat Pirmin Schwander (svp, SZ). 3
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Nachdem der Nationalrat der Forderung nach einer Präventivhaft für terroristische
Gefährder im Sommer 2020 anlässlich der Behandlung des Bundesgesetzes über
polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) eine Absage erteilt hatte,
doppelte Mauro Tuena (svp, ZH), der das Anliegen im Nationalrat als
Kommissionssprecher vergebens vertreten hatte, im September 2020 mit der
Einreichung einer parlamentarischen Initiative nach. Er forderte das Parlament auf, die
gesetzlichen Grundlagen für eine gesicherte Unterbringung von staatsgefährdenden
Personen zu schaffen. Die wenige Wochen vorher verübte Messerattacke von Morges
(VD), deren Täter zum Zeitpunkt des Anschlags schon länger im Ermittlungsfokus der
Bundesanwaltschaft gestanden hatte und mit diversen Auflagen wie einer nächtlichen
Ausgangssperre, einer Meldepflicht und einem Waffentragverbot belegt worden war,
hätte durch die vorgesehenen PMT nicht verhindert werden können; die gesicherte
Unterbringung könne jedoch den nötigen Schutz für die Bevölkerung bieten,
argumentierte der Initiant. Die SiK-NR gab der Initiative im Oktober 2021 mit 15 zu 10
Stimmen Folge. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2021
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen der
Empfehlung seiner RK-NR und versenkte die parlamentarische Initiative der SVP, mit
der diese Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Konkret wollte die SVP die aktuelle Aufsichtsbehörde (AB-BA) mit einer durch das
EJPD und das Bundesgericht geteilten Aufsicht ersetzen. Während das Departement die
administrativen und arbeitsrechtlichen Aspekte beaufsichtigen könnte, läge die
fachliche Überwachung beim höchsten Schweizer Gericht. Damit werde vor allem auch
die politische Unabhängigkeit der Aufsicht gewahrt, was mit der AB-BA augenscheinlich
nicht gelinge, wie die SVP in ihrer Begründung mit Seitenhieb auf die Causa Michael
Lauber ausführte. 
Das Parlament trage eine Mitverantwortung dafür, dass «das System verpolitisiert» sei,
und dagegen müsse man etwas tun, warb Pirmin Schwander (svp, SZ) in der Ratsdebatte
für die Initiative seiner Partei. Die AB-BA sei «offensichtlich ein Fehlschlag» und
vermöge nichts am «strukturellen Problem bei der Bundesanwaltschaft» zu ändern,
meinte auch Mauro Tuena (svp, ZH). Die Kommission, die sich relativ knapp mit 13 zu 12
Stimmen gegen Folgegeben ausgesprochen hatte, sei sich bewusst, dass
Handlungsbedarf bestehe, führte in der Folge Sibel Arslan (basta, BS) als
Kommissionssprecherin aus. Die bisherige Lösung scheine sich tatsächlich nicht zu
bewähren. Während die eine Hälfte der Kommission aber durch eine Aufteilung der
Aufsicht Verbesserungen erwarte, befürchte die andere Hälfte, dass die
Kompetenzkonflikte bei der Aufsicht durch eine Aufteilung nur noch grösser würden.
Immerhin sei man sich aber einig gewesen, dass die Ergebnisse einer Inspektion durch
die GPK abgewartet werden sollten, mit der die Probleme bei der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft untersucht würden. Dieser Meinung schien auch die Ratsmehrheit
zu sein. Lediglich die 49 anwesenden Fraktionsmitglieder der SVP unterstützten den
Vorstoss ihrer Fraktion. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Diskussionslos nahm der Nationalrat ein Postulat Tuena (svp, ZH) an, das den Bundesrat
auffordert abzuklären, ob künftig bei obligatorischen Referenden die
Minderheitsmeinung in den Abstimmungserläuterungen Platz finden soll. Die Komitees
von Initiativen und von fakultativen Referenden erhalten in den
Abstimmungserläuterungen jeweils Platz, um ihre Position zu verteidigen. Tuena machte
geltend, dass es auch bei Verfassungsänderungen im Parlament häufig eine
Minderheitenposition gebe, die allerdings bei Abstimmungen nicht auf dem offiziellen
Weg via Bundesbüchlein Gehör fände. Die Idee des Zürchers stiess unter seinen
Ratskolleginnen und -kollegen auf grossen Widerhall. Das Begehren fand nicht weniger
als 130 Mitunterzeichnende aus allen politischen Lagern. Auch der Bundesrat
signalisierte seine Bereitschaft, das Postulat im Rahmen der geplanten Erneuerungen
seiner Abstimmungserläuterungen zu prüfen. 6

POSTULAT
DATUM: 16.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Im Dezember 2017 hatte der Bundesrat entschieden, den seit 1978 bestehenden
Abstimmungserläuterungen erstmals seit 2004 wieder ein neues Erscheinungsbild zu
gönnen. Ein neues Layout und insbesondere mehr Platz für die Argumente von
Befürworterinnen und Gegnern von Vorlagen sollte dem sogenannten
Abstimmungsbüchlein ein moderneres Kleid verschaffen. Eine neue Schrift und
vermehrt auch Infographiken sollten einem neuen Leserschaftsbedürfnis entsprechen
Die Neugestaltung kostete rund CHF 80'000, wobei CHF 50'000 für einen Wettbewerb
mit drei Bewerbungen und CHF 30'000 auf die Befragung von Stimmberechtigten
entfielen. 
Zum ersten Mal wurden die neu designten Erläuterungen für den Urnengang vom 23.
September 2018 mit einer Auflage von rund 5.4 Mio. gedruckter Exemplare aufgelegt.
Doppelseiten gleich zu Beginn der Broschüre fassten jeweils die Abstimmungsvorlagen
zusammen. Den Komitees der Fair-Food-Initiative und der Initiative «für
Ernährungssouveränität» wurde für ihre Argumente gleich viel Platz eingeräumt wie für
jene des Bundesrats. Beim obligatorischen Referendum zum Gegenentwurf zur «Velo-
Initiative» wurden den Beratungen im Parlament mehr Platz eingeräumt – ein Umstand,
wie er teilweise von einem Postulat Tuena (svp, ZH) gefordert worden war, das aber
zugleich auch für obligatorische Referenden Raum für die Gegenpositionen wünschte. 
Rund drei Viertel der Stimmberechtigten nutzen laut Abstimmungsnachbefragungen die
Erläuterungen als Grundlage für ihre Meinungsbildung. Das neue Design wurde von
«Hochparterre», der Zeitschrift für Architektur und Design, für seine Klarheit und
Übersicht gelobt. Allerdings erwuchs der Neuauflage auch relativ rasch Kritik. Eine
Studie der Universität Bern zeigte auf, dass die Informationen nach wie vor komplex
sind. Rund 50 Prozent der Befragten der Studie gaben an, die Erklärungen von
«easyvote», die eine starke Vereinfachung der Abstimmungserläuterung primär für
Jugendliche darstellen, sowie die Informationen aus Video-Clips des Bundesrates und
von easyvote besser zu verstehen als die schriftlichen Erläuterungen des Bundesrates.
Darüber hinaus störte sich die SVP an der letzten Seite der Broschüre, auf der wie
bisher die Abstimmungsempfehlungen von Bundesrat und Parlament aufgeführt sind,
freilich aber mehr Platz einnehmen als bisher. Dieses «Gratisinserat für den Bundesrat»
müsse abgeschafft werden, forderte etwa Adrian Amstutz (svp, BE). 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.07.2018
MARC BÜHLMANN

Das angenommene Postulat Tuena (svp, ZH) hatte vom Bundesrat Überlegungen
verlangt, wie bei obligatorischen Referenden Minderheitsmeinungen in den
Abstimmungserläuterungen besser berücksichtigt werden könnten. Der Mitte Juni 2019
veröffentlichte Bericht ging zwei Fragen nach, nämlich was genau dargestellt werden
soll und wer für diese Darstellung zuständig sein soll. Die Antworten auf diese beiden
Fragen mündeten in zwei Varianten: Die Variante «Status quo plus» sieht vor, dass der
Bundesrat selber die Minderheitsposition deutlicher zum Ausdruck bringt, indem er
sich am Wortlaut der Debatte im Parlament orientiert. Die Variante «Einbezug
Parlament» sieht ein parlamentarisches Gremium vor, welches die
Minderheitenposition zusammenfasst und dem Bundesrat für die
Abstimmungserläuterungen einen Text vorlegt. Während sich die erste Variante ohne
gesetzliche Anpassung und mit vorhandenen Ressourcen und Expertise in der
Bundeskanzlei umsetzen lasse und auch keine Anpassung von Fristen nötig mache, sei
die zweite Variante gemäss dem Bericht aufwändiger und mit zahlreichen zu klärenden
Fragen behaftet: Wie wäre das Gremium zusammengesetzt, was geschieht bei
Uneinigkeit zwischen den Kammern, welche Ressourcen hätte das Parlament für die
Erstellung des Textes? 
Der Bericht schliesst mit dem Fazit, dass sich der Bundesrat an der Variante «Status
quo plus» orientieren werde und die nötigen Schritte dazu einleite. Dies bedeute aber
nicht, dass zu einem späteren Zeitpunkt nicht auch das Parlament stärker einbezogen
werden könne. Es sei aber Sache der Bundesversammlung diesbezüglich aktiv zu
werden. 8

BERICHT
DATUM: 07.06.2019
MARC BÜHLMANN

Mit seinem Bericht zu den Minderheitsmeinungen in den Abstimmungserläuterungen
erachtete der Bundesrat das Postulat Tuena (svp, ZH) als erledigt. Dies sah in der
Herbstsession 2020 auch der Nationalrat so und schrieb den Vorstoss stillschweigend
ab. 9

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
MARC BÜHLMANN
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

En vue des élections fédérales dans le canton du Tessin, 150 candidatures et 23 listes
ont été déposées pour le Conseil national. Ces chiffres ont dépassé le record de 2015,
quand 122 personnes s'étaient portées candidates sur 18 listes (68 candidatures et 11
listes en 2011). Avec 54 candidates, la part des femmes s'est élevée à 36 pour cent de
l'ensemble des candidatures (26.2% en 2015). En outre, 17 des 23 listes émanaient des
principaux partis, à savoir le PLR, la Lega, le PDC, le PS, l'UDC et les Vert.e.s. L'une des
raisons pour cette augmentation résidait dans l'assouplissement des exigences
fédérales en matière de soumission des candidatures et des listes. Grâce à une
modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), les partis ont été, pour la
première fois, exemptés de collecter des signatures pour présenter plusieurs listes. Ils
devaient cependant être enregistrés auprès de la Chancellerie fédérale, représentés au
Conseil national et avoir obtenu au moins 3 pour cent des voix dans leur canton lors des
dernières élections. Auparavant, les partis n'étaient exemptés de la récolte de
signatures seulement s'ils ne présentaient qu'une liste. Cette hausse s'est également
observée ailleurs en Suisse.
Pour la première fois dans l'histoire du canton, trois grands blocs se sont fait face lors
de l'élection au Conseil national. Comme en 2015, sur la droite de l'échiquier politique,
la Lega dei ticinesi et l'UDC ont conclu une alliance. Au centre, un grand regroupement
entre le PLR, le PDC et le PVL a vu le jour. Enfin, les Vert.e.s et le PS se sont apparentés
à gauche, alors qu'en 2015, ils s'étaient lancés séparément dans la bataille. Un article du
Corriere del Ticino a mis en évidence l'importance que peuvent revêtir les
apparentements: en 2015, plus d'un dixième des parlementaires Suisse auraient été
élus grâce à ceux-ci, principalement des socialistes et des démocrates-chrétien.ne.s. À
l'inverse, l'UDC a elle été le plus souvent désavantagée par ces alliances. Sans elles, le
parti agrarien aurait possédé 35 pour cent des sièges lors de la dernière législature,
alors qu'il en a effectivement obtenu 32.5 pour cent. 
Dans le canton du Tessin, de nombreux scénarios étaient envisageables. L'alliance entre
PLR et PDC, pourtant adversaires historiques dans le canton du sud des Alpes, était
principalement due à la crainte de perdre des plumes face aux blocs unis formés à
droite et à gauche. Entre 2015 et 2019, les deux partis bourgeois ont partagé quatre des
huit sièges tessinois, et ils espéraient bien sûr rester au même niveau pour la législature
suivante. Pour le PLR, le danger était d'autant plus réel que le parti devait faire sans le
sortant Giovanni Merlini pour défendre ses deux sièges. Celui-ci s'est en effet
exclusivement présenté au Conseil des États, où il a visé la succession de son camarade
Fabio Abate (plr), qui a décidé de se retirer de la politique fédérale. Ainsi, Rocco
Cattaneo (plr), arrivé dans la Berne fédérale en cours de législature, à la suite de
l'élection d'Ignazio Cassis au Conseil fédéral, était le seul sortant PLR. Du côté du PDC,
les conseillers nationaux Fabio Regazzi et Marco Romano, élus depuis 2011, se sont
présentés pour un nouveau mandat.
À gauche, l'objectif était de conquérir un deuxième siège. Chez les socialistes, Marina
Carobbio Guscetti, au national depuis 2007, était également candidate à la chambre
haute. Grâce à son statut de présidente du Conseil national, la présidente de
l'association suisse des locataires (ASLOCA) a été très en vue dans la presse au cours de
l'année 2019, ce qui pouvait jouer en sa faveur. À ses côtés, on retrouvait notamment
Franco Cavalli, qui s'est présenté sous les couleurs du ForumAlternatif, sur une liste
commune avec les Vert.e.s. L'oncologue de renommée internationale avait déjà siégé au
national, entre 1995 et 2007, sous la bannière socialiste. Les Vert.e.s et la gauche
alternative ont également compté parmi leurs rangs l'ancienne députée au Grand
Conseil Greta Gysin, qui s'est portée candidate pour les deux chambres. Enfin, la droite
avait pour but de maintenir ses trois sièges. Élu depuis 2015, le vice-président de l'UDC
Marco Chiesa était également candidat aux États. Du côté de la Lega, deuxième
formation du canton en 2015, les député.e.s Roberta Pantani et Lorenzo Quadri, qui
siégeaient tous deux depuis 2011 à Berne, ont brigué un nouveau mandat. Pour la «Ligue
des Tessinois», il était important d'envoyer à Berne des représentantes et
représentants capables de défendre les intérêts du canton, notamment en termes de
relations internationales, a précisé le parti nationaliste. Celui-ci a notamment réitéré
son discours sur la préférence indigène à l'embauche, souhaitant une application
stricte de celle-ci, contrairement à ce qui a été mis en place suite à l'initiative contre
l'immigration de masse.  

Avec une participation de 49.8 pour cent (-4.6pp par rapport à 2015), le principal
enseignement de l'élection a été la perte d'un siège à droite, qui a basculé dans le sérail
de la gauche. En récoltant 12.1 pour cent des voix (+8.6pp par rapport à 2015), les
vert.e.s ont réalisé un spectaculaire bond en avant qui leur a permis de ravir un fauteuil.

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
MATHIAS BUCHWALDER
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Celui-ci est revenu à Greta Gysin, élue avec 19'952 suffrages. Avec 14.1 pour cent (-
1.8pp), le PS a conservé son siège. Portée par la vague verte qui a déferlé dans toute la
Suisse et n'a pas épargné le sud des Alpes, l'alliance de gauche a été un succès. La Lega
a fait les frais de ce dernier: avec 16.9 pour cent des voix (-4.8pp), elle a dû céder un
mandat. Roberta Pantani (21'414 voix) s'est fait devancer par Lorenzo Quadri (23'068
voix) et ne retournera pas sous la coupole pour la prochaine législature. En légère
progression (11.7%, +0.4pp), l'UDC a conservé son siège. Celui-ci est revenu à Piero
Marchesi (12'315 voix), car Marco Chiesa, mieux élu avec 18'900 suffrages, a accédé au
Conseil des États. De la même manière, le siège socialiste sera occupé par Bruno Storni
(13'737 voix), après que Marina Carobbio Guscetti (22'996 voix) a été élue à la chambre
haute. 
Même si le PLR a enregistré un recul de 3.2pp, le parti a conservé son statut de
première force du canton avec 20.5 pour cent des voix. Le chef du groupe PLR au
Grand Conseil, Alex Farinelli, en recueillant 30'036 voix, s'est non seulement offert le
luxe de se placer devant son collège Rocco Cattaneo (26'285 voix), mais aussi de
devenir le candidat le mieux élu du canton. Les deux sortants PDC ont également été
reconduits pour une législature. Fabio Regazzi a récolté 24'989 voix, alors que 24'520
bulletins portaient le nom de Marco Romano. Le PDC, comme son allié PLR, a enregistré
un recul de 1.9pp pour s'établir à 18.2 pour cent. Les autres formations ont à peine
dépassé 1 pour cent des voix. Pour la 51ème législature, la délégation tessinoise au
Conseil national sera donc composée de 2 PLR, 2 PDC, 1 PS, 1 Verte, 1 UDC et 1 membre
de la Lega. Seule femme tessinoise au national, Greta Gysin sera accompagnée à Berne
par Marina Carobbio Guscetti au Sénat. 10

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Die Vorlage zur Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands zur Errichtung eines
Rahmens für die Interoperabilität zwischen den verschiedenen EU-
Informationssystemen gelangte in der Herbstsession 2020 in den Nationalrat. Die
Vorlage beinhaltete zwei EU-Verordnungen zur Vernetzung der europäischen
Informationssysteme. Einerseits ging es um das Europäische Suchportal, welches die
parallele Abfrage unterschiedlicher Informationssysteme ermöglicht. Andererseits ging
es um einen gemeinsamen Dienst für den Abgleich biometrischer Daten, einen Speicher
für Identitätsdaten und einen Detektor für Mehrfachidentitäten. Die vorberatende SiK-
NR hatte vorgeschlagen, auch das ETIAS-System in die Vorlage aufzunehmen, da die
ETIAS-Vorlage bei der Verabschiedung des vorliegenden Geschäfts durch den
Bundesrat noch nicht vom Parlament beschlossen worden war und deshalb nicht hatte
aufgeführt werden können. Kommissionssprecherin Doris Fiala (fdp, ZH) betonte in der
Ratsdebatte die Wichtigkeit der Interoperabilität zwischen den EU-
Informationssystemen für die innere Sicherheit der Schweiz. Durch die dadurch
möglichen vernetzten Abfragen würden die Informationssysteme der Polizei, der
Grenzkontrolle und der Migrationsbehörden verbessert. Bundesrätin Keller-Sutter habe
gegenüber der Kommission überzeugend dargelegt, dass Schwerstkriminalität und
Terrorismus global sind und die Schweiz daher ein Teil der europäischen
Sicherheitsarchitektur sein müsse. Mauro Tuena (svp, ZH) äusserte sich zur Ambivalenz
der SVP-Fraktion in ihrer Entscheidungsfindung. Einerseits befürworte die SVP
Sicherheit, andererseits lehne sie die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes –
also die automatische Rechtsübernahme – ab. Eine Minderheit Marti (sp, ZH) wollte den
Diskriminierungsschutz in der Vorlage stärken. Zwar gebe es einen Verweis darauf, dass
in der nationalen Gesetzgebung Massnahmen zur Vorbeugung von Diskriminierung
beschlossen werden müssten, doch ein blosser Verweis habe nicht den gleichen
Stellenwert wie eine explizite Verankerung, bemängelte Marti. Sie merkte darüber
hinaus an, dass für die SP Grund- und Menschenrechte im Zentrum stünden und dass
die Bekämpfung illegaler Migration gleichzeitig auch reguläre Migration ermöglichen
und das Recht auf Asyl gewährleisten müsse. Zudem kritisierte sie «die Entwicklung
Europas zu einer Festung», wo doch die EU «nicht als eine Festung, sondern als
Friedensprojekt entstanden» sei. Die Fraktion der Grünen beschloss, den
Minderheitsantrag von Nationalrätin Marti zu unterstützen, sich in der
Gesamtabstimmung aber zu enthalten, insbesondere wegen Bedenken hinsichtlich des
Datenschutzes und des Grundrechtschutzes. Die anwesende Bundesrätin Karin Keller-
Sutter versuchte die Befürchtungen bezüglich Datenschutz zu zerstreuen und erklärte,
dass durch die Vernetzung der Informationssysteme nicht mehr Daten erhoben oder
gespeichert würden als bisher. Auch die Zugriffsrechte der nationalen Behörden
blieben unverändert, nur die Datenverfügbarkeit werde verbessert, stellte die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2020
AMANDO AMMANN
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Bundesrätin klar. Das Anliegen der Minderheit Marti begrüsste die Bundesrätin zwar
inhaltlich, doch sie argumentierte, dass es durch die EU-Verordnungen bereits erfüllt
werde. Der Minderheitsantrag wurde in der Folge mit 124 zu 64 Stimmen abgelehnt. Den
Entwurf nahm der Nationalrat in der Gesamtabstimmung mit 156 zu 5 Stimmen (bei 27
Enthaltungen der Grünen) an. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. Da die grosse Kammer, wie von der SiK-NR vorgeschlagen, auch das ETIAS
in die Vorlage aufnahm, wich der Beschluss geringfügig vom Entwurf des Bundesrats
ab. 11

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Mit einer parlamentarischen Initiative beabsichtigte Claudio Zanetti (svp, ZH), das
Bundesgesetz über die Biersteuer aufzuheben. Die Biersteuer sei willkürlich – auf Wein
bestehe zum Beispiel keine solche Steuer – und könne ohne Verankerung in der
Verfassung problemlos gestrichen werden, erklärte der Initiant. Obwohl sie die
Ungleichbehandlung von Bier gegenüber Wein anerkannte, beantragte die WAK-NR im
November 2018 mit 16 zu 8 Stimmen eine Ablehnung der parlamentarischen Initiative.
Die Abschaffung der Biersteuer würde ein falsches Signal für die Prävention senden,
zudem profitierten Kleinbrauereien von der Abstufung der Biersteuer nach Gradstärke.
Eine Kommissionsminderheit um Mauro Tuena (svp, ZH) wollte durch die Abschaffung
einer Steuer ein Zeichen setzen und die Diskriminierung des Biers beenden und
empfahl die Initiative folglich zur Annahme. Mit 110 zu 70 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
lehnte der Rat die Abschaffung jedoch ab. Unterstützt wurde der Vorschlag von der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion sowie von einer Minderheit der FDP.Liberalen-
Fraktion. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

In einer Studie soll der Bundesrat aufzeigen, welches Sonnenenergiepotential die sich
im Eigentum des Bundes befindenden Lärmschutzwände entlang von Autobahnen und
Bahnlinien sowie andere Ad-hoc-Strukturen bieten. Ein entsprechendes Postulat Storni
(sp, TI), das zuvor auch der Bundesrat befürwortet hatte, überwies der Nationalrat in
der Herbstsession 2020 stillschweigend und diskussionslos. Den geforderten Bericht
muss der Bundesrat bis Jahresende vorlegen. 13

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
MARCO ACKERMANN

In Erfüllung eines Postulats Storni (sp, TI)  präsentierte der Bundesrat im Oktober 2021
einen Bericht zum Sonnenenergiepotenzial bei Lärmschutzwänden entlang von
Autobahnen und Bahnlinien. Der Bundesrat unterschied im Bericht zwischen dem
technischen, dem technisch-nutzbaren und dem nutzbaren Potenzial bei
Lärmschutzwänden, wobei das letztere die kleinste Zahl auswies. Nutzbar wären
demnach Flächen zur Erzeugung von rund 101 GWh Strom pro Jahr (55 GWh entlang der
Nationalstrassen und 46 GWh entlang von Bahnstrecken). Im Vergleich zum vom Bund
berechneten gesamten Potenzial von Fotovoltaikanlagen in der Schweiz (67 TWh)
entspräche dies in etwa einem Anteil von 0.15 Prozent. Demgegenüber wies die Studie
ein jährliches technisches Potenzial von 438 GWh aus. Wie der Bundesrat erklärte, gebe
es verschiedenste Faktoren, die dieses auf den ersten Blick scheinbar grosse,
technische Potenzial beeinträchtigen würden: So seien erstens aus Sicherheits- und
Betriebsgründen gewisse Flächen nicht für die Errichtung von Modulen geeignet. Es
müssten beispielsweise Abstände zwischen Hochspannungsleitungen bei Bahnanlagen
und den Sonnenkollektoren eingehalten werden. Zweitens bewirkten die glatten
Oberflächen der Sonnenmodule, dass die Lärm absorbierende Funktion der
Schutzwände beeinträchtigt würde. Drittens bestimmten die Lokalität und die
Beschattung die wirtschaftliche Nutzung der Module. Hinzu komme, dass die Kosten für
die Erstellung solcher Anlagen im Vergleich zu jenen auf Dächern aufgrund zusätzlicher
Verfahren, notwendiger Studien und zusätzlicher Anschlussinvestitionen prinzipiell
höher ausfielen. Die Schätzungen basierten auf einer im Auftrag des ASTRA zwischen
November 2020 und März 2021 durchgeführten Studie. 14
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Nationalrat Mauro Tuena (svp, ZH) forderte mit einer im Dezember 2017 eingereichten
parlamentarischen Initiative die Zulassung von allen anerkannten Ärztinnen und Ärzten
zu verkehrsmedizinischen Untersuchungen. Der Initiant ortete im
Strassenverkehrsgesetz und in der Verkehrszulassungsverordnung zuviel Bürokratie:
Eine in der Verordnung vorgeschriebene Weiterbildung für zu verkehrsmedizinischen
Untersuchungen zugelassene Ärztinnen und Ärzte sei kompliziert und teuer. Die
Regelung der Zulassung führe «zu einer absurden und ausufernden Pathologisierung
der betroffenen Verkehrsteilnehmer und zu einer völlig unverhältnismässigen
Aufblähung der Disziplin Verkehrsmedizin». Nationalrat Tuena schlug stattdessen vor,
dass alle anerkannten Ärztinnen und Ärzte zu verkehrsmedizinischen Untersuchungen
zugelassen werden sollten.
Der Mehrheitsantrag der KVF-NR hiess, der Initiative keine Folge zu geben, eine
Minderheit Giezendanner (svp, AG) wollte Folge geben. 
In der Ratsdebatte vom 11. Juni 2019 äusserte sich auch der als Arzt und Ratsmitglied
von Tuena in seinem Votum adressierte Pierre-Alain Fridez (sp, JU): Er hielt fest, die
aktuelle Regelung entlaste die Ärzteschaft und schütze sie davor, Fehler zu begehen.
Eine Mehrheit im Rat hielt eine Spezialisierung der Ärzte für verkehrsmedizinische
Untersuchungen weiterhin für sinnvoll. Mit 102 zu 76 Stimmen (1 Enthaltung) beschloss
der Rat, der Initiative keine Folge zu geben. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
NIKLAUS BIERI

Gleiche Wettbewerbsbedingungen für den Gütertransport auf der Schiene sowie
bessere Arbeitsbedingungen für Berufschauffeusen und -chauffeure standen im
Zentrum einer von Bruno Storni (sp, TI) eingereichten Motion. Diese verlangte konkret,
dass die Chauffeurverordnung dahingehend angepasst werde, dass die
Berufschauffeure und -chauffeusen ihre wöchentlichen Ruhezeiten nicht mehr im
Fahrzeug verbringen dürfen. Durch diese «inakzeptablen Arbeits- und sozialen
Bedingungen» entstehe ein Wettbewerbsnachteil für den Güterverkehr auf der
Schiene, der mit den Dumpingpreisen auf der Strasse nicht mithalten könne, so Storni.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion; der Nationalrat hiess den Vorstoss
im Herbst 2020 stillschweigend gut. 16

MOTION
DATUM: 25.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im August 2020 reichte die KVF-NR eine Motion ein, um die Reisebusbranche zu
unterstützen, welche angesichts der Covid-19-Pandemie in eine Existenzkrise geraten
sei. Der Bundesrat solle daher analog zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs eine
Vorlage erarbeiten, um Firmenschliessungen, Konkurse und Arbeitsplatzverluste zu
verhindern. Notwendig seien insbesondere Anpassungen an den bestehenden
Bedingungen für die Covid-19-Kreditvergabe. So solle beispielsweise die maximale
Kredithöhe von 10 auf 25 Prozent des Umsatzes angehoben werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion. Er begründete dies mit den Massnahmen, die er
bereits zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen getätigt hatte, beispielsweise bei
der Kurzarbeit. Auf eine Branchenlösung für private Transportunternehmen, analog der
Massnahmen für den öffentlichen Verkehr, wollte er verzichten. Die Reisebusbranche
trage nicht im selben Ausmass zur Grundversorgung mit Mobilität für die Bevölkerung
bei wie der öffentliche Verkehr. 
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2020 mit der Motion. Bruno
Storni (sp, TI) erläuterte im Namen der Kommission das Anliegen. Er wies darauf hin,
dass es in der Tat schon Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft gebe. Diese
spezifische Branche benötige aber noch mehr Hilfe, da sie sehr hohe Fixkosten habe,
beispielsweise durch Leasing von Reisebussen. Wirtschaftsminister Parmelin
argumentierte, dass mittlerweile im Rahmen des Covid-19-Gesetzes und der Covid-19-
Härtefallverordnung Massnahmen für Härtefälle auf den Weg gebracht worden seien.
Weitere Massnahmen seien nicht angebracht. Der Nationalrat sprach sich in der
Abstimmung deutlich mit 141 zu 36 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) für die Annahme der
Motion aus. Die ablehnenden Stimmen kamen mehrheitlich von der GLP und den
Grünen. 17

MOTION
DATUM: 16.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die kleine Kammer beschäftigte sich in der Sommersession 2021 mit den
Arbeitsbedingungen für Berufschauffeusen und -chauffeure in Form einer Motion
Storni (sp, TI). Die Motion, die vom Nationalrat stillschweigend angenommen worden
war, sorgte im Ständerat für deutlich mehr Gesprächsstoff. Stefan Engler (mitte, GR)
erläuterte, dass Motionär Storni das Ziel verfolge, vor allem die Situation ausländischer
Chauffeure und Chauffeusen, welche in der Schweiz unterwegs sind, zu verbessern. Zu
diesem Zweck soll es allen Berufschauffeusen und -chauffeuren untersagt sein, ihre
reguläre wöchentliche Ruhezeit ausschliesslich im Fahrzeug zu verweilen. Damit würde
die Schweiz auch eine geplante Regelung der EU nachvollziehen. Aus diesen Gründen
unterstütze die KVF-SR diese Motion einstimmig. Nicht einverstanden mit dieser
Argumentation war hingegen Jakob Stark (svp, TG). Er hatte einen Einzelantrag auf
Ablehnung der Motion eingereicht, da er befürchtete, dass ausländische Chauffeusen
und Chauffeure durch diese Regelung gezwungen wären, in einer Unterkunft zu
übernachten, die sie selber berappen müssten. Ratskollege Rechsteiner (sp, SG)
hingegen unterstützte die Motion, weil er darin eine Chance sah, «das Sozialdumping
dort, wo es möglich ist, zu verhindern und die Standards nach oben anzupassen».
Thierry Burkart (fdp, AG), Präsident des ASTAG, erläuterte, dass der Bundesrat ohnehin
bereits daran sei, die Chauffeurverordnung im Sinne der Motion Storni anzupassen.
Daher sei die Motion eigentlich gar nicht notwendig, eine Ablehnung der Motion aber
auch nicht. Abschliessend bekräftigte Verkehrsministerin Sommaruga noch einmal die
zustimmende Haltung des Bundesrates. Die Motion entspreche «dem, was aufgegleist
ist, was breit abgestützt ist, was einstimmig in Ihrer Kommission beschlossen wurde und
ohnehin zu tun ist, weil wir diese Wettbewerbsverzerrungen alle nicht wollen». Nach
diesem Votum stimmte der Ständerat der Motion mit 37 zu 8 Stimmen deutlich zu. 18

MOTION
DATUM: 01.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Um international gleichwertige Bestimmungen zu schaffen und die Arbeitsbedingungen
von Berufsfahrenden im internationalen Strassentransportwesen zu verbessern, nahm
der Bundesrat im November 2021 Anpassungen bei den Arbeits-, Lenk- und
Ruhezeiten für Chauffeusen und Chauffeure  vor. Die entsprechende Änderung in der
Chauffeurverordnung stellt beispielsweise sicher, dass wöchentliche Ruhezeiten von 45
Stunden nicht mehr im Lastwagen verbracht werden dürfen. Weiter müssen
Chauffeurinnen und Chauffeure regelmässig an den Standort des Unternehmens oder
ihren Wohnsitz zurückkehren können. Die Anpassungen erfolgten als Angleichung an
EU-Recht (Teil des EU-Mobilitätspakets I) und setzte gleichzeitig das Anliegen einer
überwiesenen Motion Storni (sp, TI; Mo. 20.3524) um. Die Anpassungen traten per
Jahresbeginn 2022 in Kraft. 19

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 17.11.2021
MARCO ACKERMANN

Eisenbahn

Bruno Storni (sp, TI) forderte mittels eines im März 2021 eingereichten Postulats eine
Aktualisierung der Szenarien zur Entwicklung des alpenquerenden Güterverkehrs. Bei
dieser Aktualisierung solle der «Neuen Seidenstrasse», den Transeuropäischen
Verkehrskorridoren und weiteren aktuellen geopolitischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung getragen werden. Der Bundesrat zeigte sich
bereit, die gewünschte Aktualisierung vorzunehmen und diese in den
Verlagerungsbericht 2023 zu integrieren. Das Postulat gelangte in der Herbstsession
2021 in den Nationalrat. Bruno Storni ergänzte im Rat, dass der Güterverkehr derzeit
lediglich 30 Prozent der für diesen Sektor reservierten Trassen (Nutzungsrechte auf
dem Schienennetz) brauche. Mit diesen 30 Prozent würden schon an die 75 Prozent der
Güter auf der Schiene transportiert. Daher solle auch überprüft werden, ob ein Teil der
Trassen für den Personenverkehr zur Verfügung gestellt werden könnte. Benjamin
Giezendanner (svp, AG), der das Postulat bekämpfte, kritisierte, dass ein Bericht über
die Entwicklung in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht realisierbar sei, da immer
wieder auch kurzfristig Ereignisse eintreten können, die signifikante Auswirkungen auf
den alpenquerenden Güterverkehr haben. Wenn jetzt Trassen für den Personenverkehr
abgegeben werden sollen, sei dies im Übrigen ein Eingeständnis, dass die NEAT «zu
gross dimensioniert wurde». Dem entgegnete Verkehrsministerin Sommaruga, dass sie
nicht davon ausgehe, dass der Gütertransport auf der Schiene langfristig abnehmen
werde. Daher werde die Verlagerungspolitik vom Bundesrat wie bis anhin konsequent
weiterverfolgt. Anschliessend stimmte die grosse Kammer dem Postulat mit 137 zu 47
Stimmen zu; lediglich die fast geschlossen stimmende SVP-Fraktion lehnte das Anliegen
ab. 20

POSTULAT
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.22 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Die grosse Kammer beugte sich in der Herbstsession 2021 über den
Verpflichtungskredit für die Abgeltung von Leistungen des regionalen
Personenverkehrs für die Jahre 2022–2025, für welchen der Bundesrat CHF 4.35 Mrd.
veranschlagt hatte. Die KVF-NR hatte das Geschäft zuvor an zwei Sitzungen vorberaten,
wonach Eintreten im Rat unbestritten war. Die Kommissionsmehrheit wollte die Vorlage
des Bundesrates aber um einen Artikel ergänzen, der den Bundesrat dazu auffordert,
im Jahr 2023 zu Handen der beiden Kommissionen und der Kantone darzulegen, ob
aufgrund der Corona-Krise eine Finanzierungslücke besteht. Falls sich eine solche
zeige, solle der Bundesrat einen Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit 2022-2025
beantragen. Dem gegenüber stand ein Minderheitsantrag Tuena (svp, ZH), welcher auf
ebendiesen Artikel verzichten wollte, da der Bundesrat ohnehin jederzeit die
Möglichkeit habe, einen Zusatzkredit vorzulegen. Zudem lagen zwei Minderheitsanträge
aus der KVF-NR und ein weiterer Minderheitsantrag aus der FK-NR vor, welche die
Vorlage ebenfalls beraten hatte. Ein zweiter Minderheitsantrag Tuena wollte die Höhe
des Verpflichtungskredits um ca. CHF 250 Mio. kürzen; die Summe von CHF 4.1 Mrd. –
dies entspricht der Höhe des Verpflichtungskredits für die Periode 2018-2021 – müsse
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten genügen. Der dritte Minderheitsantrag, der aus der
Feder von Bruno Storni (sp, TI) stammte, wollte den Kredit hingegen auf CHF 4.44 Mrd.
erhöhen. Dasselbe Ziel verfolgte auch der Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR)
aus den Reihen der FK-NR. Schneider Schüttel argumentierte, dass es eine Erhöhung
erlaube, «auf die klimatischen Herausforderungen zu reagieren und vor allem – das ist
für meine Minderheit besonders wichtig – die Massnahmen zur Dekarbonisierung des
öffentlichen Verkehrs stärker zu unterstützen». 
Der Nationalrat folgte der Mehrheit der KVF-NR in allen Punkten: Er fügte einen Artikel
zu einem allfälligen Zusatzkredit ein und lehnte die Minderheitsanträge auf Kürzung
oder Erhöhung des Kredits ab. In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die
Vorlage deutlich mit 173 zu 3 Stimmen (4 Enthaltungen) an. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Mittels Postulat wollte Bruno Storni (sp, TI) im Mai 2020 den Bundesrat beauftragen, das
Potenzial von Heimarbeit und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt und den Verkehr
zu prüfen. Zudem sollte er Zukunftsszenarien bezüglich Heimarbeit entwickeln. Die
Corona-Pandemie habe die Nutzung von Homeoffice verstärkt, betonte Storni. Nicht
nur hätten dank Homeoffice die beruflichen Tätigkeiten während des Lockdowns
aufrechterhalten werden können, dies habe auch andere positive Auswirkungen mit
sich gebracht, wie unter anderem die geringere Verkehrsbelastung durch den privaten
sowie den öffentlichen Verkehr, aber auch eine bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf
und Familie und tiefere CO₂-Emissionswerte. Um diese positiven Auswirkungen von
Heimarbeit auch in Zukunft zu fördern, sollten Zukunftsszenarien über das
Entwicklungspotenzial von Homeoffice erarbeitet werden. 
In seiner Stellungnahme vom August 2020 beantragte der Bundesrat, das Postulat
abzulehnen. Er plane bereits einen Monitoringbericht über die Entwicklungen der
Digitalisierung des Arbeitsmarktes bis Ende 2022, weshalb es keines weiteren Berichts
bedürfe. Zudem hätten andere Berichte gezeigt, dass die arbeitsrechtlichen
Bestimmungen ausreichten, um Heimarbeit zu regeln. Im Rahmen der Sondersession
2022 lehnte der Nationalrat das Postulat mit 123 zu 66 Stimmen ab. 22

POSTULAT
DATUM: 04.05.2020
GIADA GIANOLA
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Frühlingssession 2018 hatte der Ständerat die Motion Zanetti (sp, SO) zur
Einführung eines Experimentierartikels in das Betäubungsmittelgesetz, welcher die
Durchführung von wissenschaftlichen Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe
ermöglichen sollte, stillschweigend angenommen. Im Anschluss daran befasste sich die
SGK-NR Mitte Mai 2018 mit dem Vorstoss. In ihrem Bericht erklärte sie, sie habe sich
dem Anliegen bereits in ihrer Kommissionsinitative (Pa.Iv. 18.402), welche im Januar
desselben Jahres beschlossen worden war, gewidmet. Die Mehrheit der Kommission sei
weiterhin der Meinung, dass seitens des Bundesrates Massnahmen getroffen werden
müssten, weil das vorherrschende Verbot nicht die gewünschte Wirkung erziele. Man
verspreche sich von den Studien eine hilfreiche Basis zur Entscheidungsfindung
bezüglich der künftigen Cannabisregulierung. Es zeigten sich allerdings nicht alle
Kommissionsmitglieder damit einverstanden. So warnte eine Minderheit vor einer
Bagatellisierung des Cannabiskonsums und einer «Liberalisierung durch die
Hintertüre». Schlussendlich beantragte die SGK-NR äusserst knapp mit 12 zu 11
Stimmen, die Motion anzunehmen. 
In der Sommersession 2018 kam das Geschäft in die grosse Kammer. Dort machte sich
unter anderem Regine Sauter (fdp, ZH) als Kommissionssprecherin für das Anliegen
stark. Sie betonte, dass das bestehende Verbot für Cannabis als Freizeitkonsum
ausserhalb des Experimentes nach wie vor gelte. Es bestehe Handlungsbedarf, denn
trotz Verbot bestünden Probleme wie der vorhandene Schwarzmarkt oder jugendliche
Cannabis-Konsumenten und Konsumentinnen. Auf der Gegenseite äusserte Benjamin
Roduit (cvp, VS) hingegen Bedenken gegenüber zahlreichen Studien, die sich
gegenseitig widersprächen, und wollte wissen, weshalb Studien wie diejenige der
Universität Bern notwendig seien, habe man doch bereits das Postulat Rechtsteiner (sp,
SG; Po. 17.4076) angenommen, welches zum Ziel hatte, die Perspektiven der
schweizerischen Drogenpolitik auf der Basis der vergangenen zehn Jahre für das
kommende Jahrzehnt aufzuzeigen. Angelo Barrile (sp, ZH) nahm sich dieser Frage an
und erklärte, dass das Postulat Rechsteiner eine Gesamtschau verlange. Bei der
aktuellen Motion gehe es allerdings um die konkrete Einführung eines Artikels als
rechtliche Grundlage für die Durchführung entsprechender Experimente, damit der
existierende Bedarf an Informationen gedeckt werden könne. Weitere kritische
Stimmen gab es aus der Fraktion der SVP. So zweifelte Verena Herzog (svp, TG) am
wissenschaftlichen Charakter der Untersuchungen und Mauro Tuena (svp, HZ) hob
hervor, dass das Stimmvolk anno 2008 die Aufweichung des Betäubungsmittelgesetzes
betreffend Cannabis mit 68 Prozent abgelehnt habe und es daher nicht akzeptabel sei,
dass National- und Ständerat diesen Entscheid auf indirekte Weise umgehen würden.
Zudem wollte Tuena von Bundesrat Berset wissen, ob er dem Rat versichern könne,
dass die Versuche mit Cannabis nicht ausgeweitet würden. Alain Berset erwiderte
darauf, dass die Studien einen wissenschaftlichen Zweck und eine wissenschaftliche
Qualität haben sowie zeitlich und räumlich beschränkt sein müssten. Es sei allerdings
nicht die Aufgabe der Politik zu definieren, was wissenschaftlich gültig sei und was
nicht. Vielmehr müsse man sich dafür an den Kriterien, welche für die Wissenschaft auf
internationaler Ebene gelten, orientieren. Des Weiteren wiederholte der Bundesrat
während der Debatte, dass es nicht um die Entkriminalisierung von Cannabis gehe,
sondern darum, Massnahmen zu definieren, wie man am besten mit dem Konsum der
Droge umgehe und ihn einschränken könne. Schliesslich hätten in der Schweiz fast ein
Drittel der Bevölkerung bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000
Bürgerinnen und Bürger würden es regelmässig konsumieren. Obwohl über hundert
Nationalrätinnen und Nationalräte im Vorfeld eine von vier Motionen (Mo. 17.4111; Mo.
17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114), die identisch zur Motion Zanetti sind, unterschrieben
hatten, wurde der Vorstoss mit 96 zu 93 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) versenkt.
Verantwortlich für die Ablehnung war das mehrheitliche Nein der SVP- und CVP-
Fraktionen wie auch das Umschwenken einiger Politiker und Politikerinnen. 23

MOTION
DATUM: 11.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Ende 2016 reichte Mauro Tuena (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative zur Schaffung
einer rechtlichen Grundlage für Überwachungsmassnahmen durch eine Versicherung
ein. Nachdem der EGMR im Oktober 2016 das Fehlen einer entsprechenden
gesetzlichen Grundlage bemängelt hatte und verschiedene Versicherungen ihre
Überwachungstätigkeiten in der Folge eingestellt hatten, sollten dem ATSG
Bestimmungen zur Dauer, zu den Überwachungsinstrumenten, zu den zur Anordnung
der Überwachung und Durchsicht der Ergebnisse berechtigten Personen sowie zur
Benachrichtigung der Betroffenen hinzugefügt werden. 
Im März 2018 zog Tuena seine Initiative zugunsten der parlamentarischen Initiative der
SGK-NR (Pa.Iv. 16.479) zurück. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
der SGK-SR sowie diejenige von Mauro Tuena (Pa. Iv. 16.482) zur Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten – also für die
sogenannten Sozialdetektive. Detailliert ausgearbeitet wurde zunächst die
Kommissionsinitiative, falls diese angenommen würde – so erklärte Tuena –, würde er
anschliessend seine Initiative zurückziehen. 
Zuerst wurden zwei Anträge auf Nichteintreten (Minderheitsantrag Schenker) sowie auf
Rückweisung der Kommissionsinitiative an die Kommission (Antrag Leutenegger
Oberholzer) behandelt. Im Rückweisungsantrag fasste Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) die Argumente von linker Ratsseite gegen die Vorlage nochmals zusammen: Da
eine verdeckte Observation per se einen groben Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen darstelle, müsse sie ein Instrument der Ultima Ratio sein. In der
vorgeschlagenen Regelung seien jedoch noch nicht einmal eine Definition des
Anfangsverdachts oder konkrete gesetzliche Hürden für die Anordnung der
Überwachung aufgeführt, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt würde. Die
Verletzungen der Privatsphäre, wie sie die Vorlage vorsieht, seien ausschliesslich der
Polizei erlaubt. Dass mit der Vorlage privaten Unternehmen weiterreichende Rechte
gewährt würden als der Polizei, verletze das Gewaltmonopol. Zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit bedürfe es schliesslich einer Reihe von Änderungen in der Vorlage:
Die Observationen müssten durch eine gerichtliche Instanz angeordnet werden, ihre
Dauer müsste beschränkt werden, der Schutz der Privatsphäre müsste absolut
garantiert werden, der Missbrauch der gesammelten Daten müsste effektiv bekämpft
werden und die gesammelten Informationen müssten den Betroffenen vorgelegt und
auf Anfrage vernichtet werden. Zudem brauche es ein Verwertungsverbot für auf
unkontrollierte Weise erlangte Beweismittel in Strafverfahren. Diese Meinung würden
auch vier staatsrechtlich versierte Professorinnen und Professoren teilen, die ihre
Bedenken per Brief mitgeteilt hätten. In ihrer jetzigen Form widerspreche die Vorlage
der Bundesverfassung sowie der EMRK, weshalb sie einer Rückweisung an die
Kommission und einer externen rechtlichen Beurteilung bedürfe, schloss Leutenegger
Oberholzer ihren Rückweisungsantrag. In der Eintretensdebatte fanden diese Einwände
ausserhalb des linken Lagers keinen Rückhalt: Für die Kommission verwies Lorenz Hess
(bdp, BE) darauf, dass mit der Vorlage lediglich eine gesetzliche Grundlage für die
bisherige Praxis geschaffen werde. In der Kommission habe man Personen aus der
Praxis angehört, Bildmaterial begutachtet und juristische Beurteilungen gelesen, die
gezeigt hätten, dass solche Überwachungen nötig seien. Observationen würden von den
Versicherern als letztes Mittel angeordnet: die „versicherungsinternen Hürden (...) sind
enorm hoch“. Die vorliegende Lösung enthalte das „bestmögliche Gleichgewicht
zwischen Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeitsrechten auf der einen und den
allgemeinen Interessen auf der anderen Seite“, so Hess. Er betonte auch, dass der
EGMR nicht die Observationen als solche, sondern deren fehlende gesetzliche
Grundlage in Frage gestellt habe. Diesbezüglich entwickelte sich in der Folge eine
Debatte zur Frage, ob der EGMR auch inhaltliche Kritik an der Praxis geübt habe oder
nicht. Schliesslich entschied sich die grosse Kammer mit 141 zu 53 Stimmen für
Eintreten und mit 140 zu 54 Stimmen gegen den Antrag Leutenegger Oberholzer, wobei
lediglich die SP- und die Grünen-Fraktion die Minderheitenpositionen unterstützten.

Dieselben Lager zeigten sich anschliessend auch in der Detailberatung. Die linke
Ratshälfte versuchte mittels Minderheitsanträgen, die Bestimmungen zur Observation
zu verschärfen, scheiterte jedoch mit allen Vorstössen. Der Nationalrat wollte nicht,
dass Observationen allgemein von Gerichten angeordnet werden müssen, dass die
Überwachung auf öffentliche Gebiete beschränkt wird, dass unrechtmässig erlangte

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Beweise in Strafprozessen nicht verwendet werden dürfen, dass der Einsatz anderer
technischer Hilfsmittel ausser den genannten, zum Beispiel Drohnen, ausdrücklich
untersagt wird oder dass GPS nur eingesetzt werden darf, wenn die Abklärungen sonst
aussichtslos sind. Insgesamt schuf der Nationalrat nur wenige Differenzen zum Erstrat.
Umstritten war im bürgerlichen Lager vor allem der Einsatz von technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung. Diesen wollte der Ständerat nur in Fällen erlauben, in denen
das Versicherungsgericht die entsprechende Observation genehmigt hatte. Der
Nationalrat schuf jedoch entgegen einem Minderheitsantrag Tuena eine
Bewilligungspflicht für den Einsatz selbst (125 zu 67 Stimmen): Eine Observation mit
technischen Hilfsmitteln zur Standortbestimmung bedarf der Annahme eines Antrags
beim Versicherungsgericht, wobei der Antrag unter anderem Angaben zu Zielen der
Observation, Betroffenen, eine Begründung der Notwendigkeit sowie Beginn und Ende
der Observation beinhalten muss. Darüber hinaus unterstellte der Nationalrat die
Mitarbeitenden von externen Unternehmen, die mit der Observation beauftragt
wurden, einer Schweigepflicht und legte fest, dass sie die erhobenen Daten nur im
Rahmen ihres Auftrags verwenden dürfen. Eine Abschwächung der ständerätlichen
Fassung sah der Nationalrat schliesslich bei der Genehmigung durch die
Versicherungen vor: Hatte der Ständerat noch auf einer „Person mit
Direktionsfunktion” bestanden, reichte für den Nationalrat „eine im fallbearbeitenden
Bereich (...) verantwortliche Person" aus (124 zu 65 Stimmen 3 Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 52 Stimmen gegen den
Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion an. Aufgrund dieses Entscheids zog
Mauro Tuena seine parlamentarische Initiative wie angekündigt zurück. 25

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Nachdem der Nationalrat in der Frühlingssession 2021 entschieden hatte, auf den
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über den Jugendschutz bei Filmen und
Videospielen des Bundesrates einzutreten, führte er in der Sommersession 2021 die
Detailberatung der Vorlage weiter, welche in zwei Blöcke unterteilt wurde.
Beim ersten Block, welcher insbesondere den Geltungsbereich sowie die Zielsetzung
des Gesetzes festlegt, sprach sich der Nationalrat für verschiedene, von der WBK-NR
vorgeschlagene Änderungen aus. So wurde das Gesetz auch auf allfällige
Zusatzfunktionen bei Filmen wie beispielsweise Mikrotransaktionen in Videospielen –
dies sind In-App-Käufe, die Kinder und Jugendliche während des Spiels zu Käufen mit
echtem Geld verführen – ausgeweitet (98 zu 67 Stimmen, 1 Enthaltung). Dagegen hatte
sich eine Minderheit Herzog (svp, TG) gewehrt, da es in die Verantwortung der
Erziehungsberechtigten falle, ob Kinder oder Jugendliche selbstständig eine Kreditkarte
nutzen dürfen, um solche Käufe überhaupt erst zu tätigen. Der Nationalrat bevorzugte
ausserdem mit 110 zu 60 Stimmen eine vom Bundesrat nach der Vernehmlassung
angepasste Regelung, wonach die Altersgrenze für Jugendliche um maximal zwei Jahre
unterschritten werden darf, wenn diese die Spiele oder Filme in Begleitung einer
mindestens 10 Jahre älteren, volljährigen Person kaufen oder konsumieren. Ein
Minderheitsantrag Tuena (svp, ZH) hatte in solchen Situationen einen Verzicht auf eine
Altersgrenze gefordert.
In der Debatte zum zweiten Block zur praktischen Umsetzung des Gesetzes nahm der
Nationalrat zahlreiche Änderungen vor. So fügte er, wie von der Kommissionsmehrheit
verlangt, eine Regelung hinzu, wonach Expertinnen und Experten als ständige Mitglieder
in die Jugendschutzorganisationen miteinbezogen werden müssen (110 zu 77 Stimmen, 1
Enthaltung). Erfolglos hatte Mauro Tuena auch diese Regelung in einem
Minderheitsantrag bekämpft, da der Bundesrat in seinem Entwurf bereits vor sah, dass
die Meinungen von Expertinnen und Experten für die Erarbeitung der
Jugendschutzregelungen mit einbezogen werden sollen. Diese nun aber gar als ständige
Mitglieder aufzunehmen, erachtete der Zürcher als «unnötiges Bürokratiemonster».
Auch angenommen wurde der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Artikel,
wonach der Bund die Medienkompetenz der Jugendlichen und Kinder steigern sowie
Massnahmen zur Prävention in diesem Bereich ergreifen solle (111 zu 79 Stimmen).
Verena Herzog wehrte sich erneut erfolglos mit dem Argument, dass hier bereits
genügend gemacht werde, etwa durch den Lehrplan 21 oder die Onlineplattform
«Jugend und Medien» des BSV.
Auf breite Unterstützung stiess hingegen der Einzelantrag von Philipp Kutter (mitte, ZH).
Mit 168 zu 15 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat dafür aus, dass
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Altersklassifikationssysteme, die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in der
Schweiz angewendet wurden, weiter bestehen dürfen. Damit wurde verhindert, dass
Altersklassifikationen von Produkten, die bereits auf dem Markt sind, nachträglich
geändert werden müssen.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das neue Gesetz samt aller
Änderungen mit 112 zu 74 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Die geschlossene SVP-
Fraktion sowie eine Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion lehnten die
Gesetzesänderung ab. Entsprechend dem Antrag des Bundesrates wurden ausserdem
die beiden Motionen (Mo. 07.3870 und Mo. 09.3422), die diesem Entwurf zugrunde
lagen, abgeschrieben. Damit wurde das Bundesgesetz zur Behandlung an die kleine
Kammer weiter gereicht. 26

Fahrende

Ein Postulat Gysi (sp, SG) fragte nach einem Bericht zu den Resultaten und dem
Aktionsplan der Arbeitsgruppe zur Förderung der Kultur der Jenischen, Sinti und
Roma in der Schweiz. Der Bundesrat hatte die Arbeitsgruppe bereits 2014 eingesetzt,
damit sie gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Gruppen an der
Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen arbeiten konnte. Die Kulturbotschaft
2016–2020 hielt zwar erste Zielsetzungen und Massnahmen zur Stärkung der Stiftung
„Zukunft für Schweizer Fahrende“ fest, die Anliegen der Sinti und Roma würden hierbei
aber nicht explizit berücksichtigt. Daher sei ein solcher Bericht zu Handen des
Parlaments wichtig, um den Stand der Arbeiten eruieren zu können.
Der Vorstoss hatte bereits in der Sommersession 2015 zur Abstimmung gestanden, war
aber zu diesem Zeitpunkt noch vom Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli
bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben wurde. In der Frühjahrssession
2016 gelangte der Vorstoss ein weiteres Mal auf die Traktandenliste des Nationalrats. In
dieser Session kam die Vorlage dann auch zur Abstimmung, wobei sich die
Abgeordneten – trotz des Antrags des Bundesrates zur Annahme des Postulats – mit 119
zu 65 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen die Vorlage stellten. Die Mehrheit der
Stimmenden scheint folglich dem Votum von Mauro Tuena (svp, ZH), welcher nach der
Abwahl von Christoph Mörgeli die Rolle des Bekämpfers übernommen hatte, gefolgt zu
sein. Dieser befand den Bericht für zu teuer und zu aufwendig und wandte ein: „Wo
kämen wir hin, wenn wir über jede in unserem Land lebende oder eingewanderte
Minderheit vom Bundesrat einen separaten Bericht verlangen würden?“ 27
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Medien

Radio und Fernsehen

Durant la session d'hiver, le Conseil des Etats a accepté unanimement une motion
demandant au Conseil fédéral de ne pas stopper la diffusion FM tant que le DAB+ ainsi
que la radio internet n'atteignent pas une part de marché cumulée de 90 pour cent.
Dépositaire de l'objet, le zurichois Ruedi Noser (plr, ZH) reconnaissait que le passage de
la diffusion FM à d'autres technologies de diffusion était inévitable. Il souhaitait
cependant inciter le Conseil fédéral à reconsidérer certains aspects, en particulier
celui des subventions pour le DAB+. En relevant qu'il s'agit là d'un standard uniquement
dédié à la radio, il craignait que la Confédération ne soutienne une technologie bientôt
dépassée, alors qu'à l'avenir, la majorité de la diffusion radiophonique pourrait se faire
via internet. Le sénateur zurichois donnait en ce sens l'exemple des voitures, vendues
aujourd'hui la plupart du temps avec un système de diffusion qui se fait par
l'intermédiaire du téléphone portable, et donc d'internet. En conclusion, la
prolongation du financement de la diffusion FM devait donner l'opportunité à la
Confédération de réfléchir à la technologie à utiliser dans le futur et à laquelle allouer
des subventions, argumentait l'élu zurichois.
D'autres interventions parlementaires aux griefs similaires à celle de Ruedi Noser ont
été déposées en lien avec l'annonce conjointe des diffuseurs radio et de la SSR de ne
plus diffuser de programmes en FM à partir de 2023, contrairement à la décision
initiale qui prévoyait l'arrêt à fin 2024. Les conseillers nationaux UDC Franz Grüter (LU)
et Thomas Aeschi (ZG) ont retirés leurs motions après que leurs exigences aient été
prises en compte, alors que la motion de Mauro Tuena (udc, ZH) a été classée, n'ayant
pas été traitée dans le délai imparti. 
La pression politique contre l'abandon de la FM a trouvé des échos dans la presse. Le
pionnier de la radio privée en Suisse Roger Schawinski s'est exprimé à de nombreuses
reprises dans les médias pour demander le maintien de la FM, avant de lancer une
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pétition qui a recueillie près de 60'000 signatures. En outre, il a reçu le soutien de
Doris Leuthard. Rappelant que les pays voisins n'ont de leur côté pas abandonné la
diffusion FM, l'ancienne conseillère fédérale a souligné qu'un «Alleingang» de la Suisse
serait inutile, les voitures devant avoir la possibilité de réceptionner la radio «du sud de
l'Italie au nord de l'Allemagne», y compris celles qui sont équipées pour recevoir les
ondes FM ultra-courtes. En effet, à peine la moitié de voitures immatriculées en Suisse
seraient équipés du DAB+ ou de la réception internet, d'après les opposants de
l'abandon de la diffusion FM. Face à cette résistance, les radiodiffuseurs et la SSR ont
annoncé fin août 2021 revenir à leur choix initial, c'est-à-dire de débrancher la
diffusion analogique en FM à la fin de l'année 2024. 28

N'ayant pas été traitée par le Conseil national dans le délai imparti, la motion de Mauro
Tuena (udc, ZH) concernant l'abandon de ondes ultra-courtes (OUC) a été classée. Ses
exigences ont cependant été remplies, la SSR et les diffuseurs radio étant revenus en
août 2021 à leur décision initiale d'abandonner les OUC en 2024.
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